
                                                                                                                                                                     
 
Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 125 vom 14.12.2011   
 
 
 
Rechtsprechung 
 
 
820: Besteuerung von gesetzeswidrig ausbezahlten Kapitalleistungen der 2. Säule  
 
(Hinweis auf ein Urteil des Bundesgerichts vom 7. Juni 2011; 2C_156/2010; Entscheid in 
deutscher Sprache)  
 
(Art. 38 DBG)  
 
Das Bundesgericht hat nachträglich die Barauszahlung der 2. Säule an eine Person, welche 
erklärt hatte, sie wolle sich selbständig machen, kontrolliert. Bevor es sich zur Besteuerung 
dieser Barauszahlung äusserte, überprüfte es, ob die Barauszahlung den gesetzlichen 
Voraussetzungen entsprach. Dabei erklärte das Bundesgericht zwar die Barauszahlung nicht 
für nichtig, aber es ahndete sie doch steuerlich mit der Begründung, dass die Barauszahlung 
gewährt worden sei, ohne dass die gesetzlichen Bedingungen erfüllt waren. Gemäss 
Bundesgericht kann die streitige Auszahlung nicht von der privilegierten und gesonderten 
Besteuerung gemäss Art. 38 DBG profitieren, da die Person im konkreten Fall gar nicht eine 
selbständige Erwerbstätigkeit ausübte. Dieser Rechtsprechung zufolge unterliegt eine 
Barauszahlung/Kapitalleistung, welche sich als gesetzeswidrig erweist, zusammen mit den 
restlichen Einkommen der ordentlichen Veranlagung.  
 
Folgen dieses Entscheides:  
 
Aufgrund dieses Entscheides müssen die Vorsorgeeinrichtungen noch verstärkt darauf 
achten, dass die Auszahlungen an ihre Versicherten die gesetzlichen Voraussetzungen 
erfüllen. So verschonen sie ihre Versicherten vor bösen Überraschungen bei der 
steuerlichen Veranlagung solcher Auszahlungen. Es ist an den Vorsorgeeinrichtungen, alle 
Umstände des Einzelfalls genau zu untersuchen und die Gesetzmässigkeit von Baraus-
zahlungen, Vorbezügen für das Wohneigentum und anderen Kapitalleistungen zu prüfen 
(vgl. Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 25 Rz 153 und Nr. 78 Rz 463). Anderer-
seits ist übertriebener Formalismus auch fehl am Platz, da nur Fälle steuerlich sanktioniert 
werden, welche die gesetzlichen Bedingungen offensichtlich verletzen: Wenn beispielsweise 
eine versicherte Person ein paar Tage nach Ablauf der reglementarischen Frist ein Gesuch 
auf Auszahlung stellt, sollte dies, sofern keine offensichtliche Gesetzesverletzung vorliegt, 
keine steuerlichen Sanktionen nach sich ziehen. 


